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DerZiviLschutz hat die einzige
hohe Aufgabe, das Leben zu
retten, das Leben zu schützen
und das Weiterleben zu
ermöglichen. Es wird in
Zukunft keine Fronten geben,
sie sind überall, und die beste
Armee ist dem Untergang
geweiht, wenn das, wofür sie

kämpft, verloren ist.

Oberstbrigadier Zufferey

Wie die Luftschutztruppe hilft

Meine Meinung über den Zivilschutz

Es besteht die Möglichkeit,
freiwillig das zu tun. was in aller Interesse

Hegt. Niemand kann wissen, ob
er bei einem Angriff zu den Verletzten

oder zu den Obdachlosen gehören.
ob er oder seine Familie oder sein
Haus der Hilfe bedürfen wird. Helfen
ist das einzig Positive im Krieg, und
der Wille, dem Nächsten in der Not
beizustehen, ist eine ausgesprochene
Eigenschaft der Frau.

Alice Schoch (Schieitheim)

ZUM NACHDENKEN

«Wir warten immer noch auf die
Durchführungsbestimmungen zum
Luftschutzgesetz» — so tönt es in
Deutschland. «Fast wie bei uns .»

— so könnte man entgegnen.
Immerhin: sowohl in West- als

auch in Ost-Deutschland stehen die
ersten Luftschutzgesetze der
Nachkriegszeit bereits in Kraft. Und zu
dem, was uns Deutschland überdies
voraus hat, erklärte kürzlich Oberst
Bechstein, der mit der Ausgestaltung
von Göttingen zu einer Luftschutz-
Modellstadt betraut ist, etwa
folgendes:

Die alliierten Stellen hatten nach
der Intensität ihrer Luftangriffe
berechnet, dass mindestens 17 % des
deutschen Volkes unter den Trümmern

hätten sterben müssen.
Tatsächlich sind es weniger als 1 %

gewesen, «dank unserer vorbildlichen
Luftschutzeinrichtungen».

Eine Mauer ist stets so stark
oder so schwach wie der Mut
ihres Verteidigers.

Dschingis Khan (f 1227)
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